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§ 12 JGG Schuldspruch ohne Strafe
 JGG - Jugendgerichtsgesetz 1988

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.08.2025

1. (1)Wäre wegen einer Jugendstraftat nur eine geringe Strafe zu verhängen, so hat das Gericht von einem

Strafausspruch abzusehen, wenn anzunehmen ist, daß der Schuldspruch allein genügen werde, um den

Rechtsbrecher von weiteren strafbaren Handlungen abzuhalten.

2. (2)Das Absehen vom Ausspruch einer Strafe ist im Urteil zu begründen und vertritt den Ausspruch über die Strafe

(§ 260 Abs. 1 Z 3 StPO).

In Kraft seit 01.01.1989 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/stpo/paragraf/260
file:///

	§ 12 JGG Schuldspruch ohne Strafe
	JGG - Jugendgerichtsgesetz 1988


